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BMF – IV/8 (IV/8) 

 

 

26. März 2007 

BMF-010302/0021-IV/8/2007 

An 

Bundesministerium für Finanzen 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

AH-4501, Folterwaren 

Güter, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten 

 

Die Arbeitsrichtlinie Folterwaren (AH-4501) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den 

Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen betreffend "Güter, die zur 

Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten" (kurz "Folterwaren") 

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 26. März 2007  
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0. Einführung 

0.1. Art der Maßnahme 

Verbot Ausfuhr 

 Güter, die außer zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zum Zwecke 

der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe keine praktische Verwendung haben. 

Gilt unabhängig von der Herkunft der Güter. 

 Einfuhr 

 Gelistete Güter, die außer zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zum 

Zwecke der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe keine praktische Verwendung 

haben. 

Gilt unabhängig von der Herkunft der Güter. 

 Technische Hilfe 

 Jede Annahme aus Drittland oder Leistung im Drittland ist verboten. 

Genehmigungs-

erfordernis 

Ausfuhr 

 Güter, die zum Zwecke der Folter und anderer grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet 

werden könnten. 

Gilt unabhängig von der Herkunft der Güter. 

 

0.2. Übersicht Arbeitsrichtlinie 

 Einführung 0. 

 � Art der Maßnahme 0.1. 

 � Übersicht Arbeitsrichtlinie 0.2. 
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 � Rechtsgrundlagen 0.3 

 � Begriffsbestimmungen und Definitionen 0.4. 

 Ausfuhr 1. 

 � Allgemeine Vorschriften 1.0. 

 � Umfang der Maßnahme 1.1. 

 � Verfahren bei Ausfuhr 1.2. 

 � Ausfuhrdokumente 1.3. 

 � Ausnahmen und Sonderbestimmungen 1.4. 

 Einfuhr 2 

 � Allgemeine Vorschriften 2.0. 

 � Umfang der Maßnahme 2.1. 

 � Verfahren bei der Einfuhr 2.2. 

 � Einfuhrdokumente 2.3. 

 � Ausnahmen und Sonderbestimmungen 2.4. 

 Durchfuhr 3. 

 Innergemeinschaftliche Verbringung 4. 

 Vermittlung 5. 

 Beschlagnahme 6. 

 � Beschlagnahme 6.1. 

 � Verwertung 6.2. 

 Strafbestimmungen 7. 

 Anhänge 8. 

 � Änderungsübersicht 8.1. 

 � Behörden der Mitgliedstaaten 8.2. 
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0.3. Rechtsgrundlagen 

RV 1 FOLTERWAREN ABl. Nr. Gilt 

 Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates 

vom 27. Juni 2005 betreffend den Handel 

mit bestimmten Gütern, die zur 

Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder 

zu anderer grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe 

verwendet werden könnten. 

ABlEU L200 ab 

30.06.2006 

 Novellen:   

 � Berichtigung vom 16.03.2006 ABLEU L079  

 

0.4. Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1. Folter Jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große 

körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt 

werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine 

Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine 

tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten 

begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten 

einzuschüch-tern oder zu nötigen, oder aus einem anderen, 

auf irgendei-ner Art von Diskriminierung beruhenden 

Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem 

Angehörigen des öffentlichen Diensts oder einer anderen in 

amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren 

Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder 

stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der 

Ausdruck umfasst jedoch nicht Schmerzen oder Leiden, die 

sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Strafen ergeben, 

dazu gehören oder damit verbunden sind; 

2. andere grausame, 

unmenschliche 

jede Handlung, durch die einer Person erhebliche 

körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt 
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oder erniedrigende 

Behandlung oder 

Strafe 

werden, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem 

Angehörigen des öffentlichen Diensts oder einer anderen in 

amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren 

Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder 

stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der 

Ausdruck umfasst jedoch nicht Schmerzen oder Leiden, die 

sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Strafen ergeben, 

dazu gehören oder damit verbunden sind; 

3. Strafverfolgungs-

/Vollzugsbehörde 

Jede Behörde in einem Drittland, die für die Verhütung, 

Aufdeckung, Ermittlung, Bekämpfung und Verfolgung von 

Straftaten zuständig ist, unter anderem, aber nicht 

ausschließlich, Polizei, Staatsanwaltschaft, Justizbehörden, 

öffentliche oder private Strafvollzugsbehörden sowie 

gegebenenfalls staatliche Sicherheitskräfte und militärische 

Behörden; 

4. Ausfuhr Jede Verbringung von Gütern aus dem Zollgebiet der 

Gemeinschaft, einschließlich der Verbringung von Gütern, 

für die eine Zollanmeldung abzugeben ist, und der 

Verbringung von Gütern nach Lagerung in einer Freizone 

des Kontrolltyps I oder einem Freilager im Sinne der 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92; 

!! Achtung:!! 

Der Begriff Ausfuhr ist hier weiter als Ausfuhr und Wieder-
ausfuhr nach ZK. 

5. Einfuhr Jede Verbringung von Gütern in das Zollgebiet der 

Gemeinschaft, einschließlich der vorübergehenden 

Lagerung, der Verbringung in eine Freizone oder ein 

Freilager, der Überführung in ein Nichterhebungsverfahren 

und der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im 

Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92; 

!! Achtung:!! 

Der Begriff Einfuhr ist hier weiter als Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr nach ZK. 

6. technische Hilfe Jede technische Unterstützung im Zusammenhang mit 

R E i kl H ll E b
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Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Erprobung, 

Wartung, Montage oder jeder anderen technischen 

Dienstleistung; technische Hilfe kann in Form von Anleitung, 

Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen 

Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in Form von 

Beratungsdiensten erfolgen und schließt auch Hilfe in 

mündlicher Form und Hilfe auf elektronischem Wege ein; 

7. Museum Eine gemeinnützige ständige Einrichtung, die der 

Gesellschaft und ihrer Entwicklung dient, der Öffentlichkeit 

zugänglich ist und materielle Zeugnisse des Menschen und 

seiner Umwelt für Studien-, Bildungs- und 

Unterhaltungszwecke sammelt, bewahrt, erforscht, 

vermittelt und ausstellt; 

8. zuständige 

Behörde 

Eine im Anhang aufgeführte Behörde eines Mitgliedstaats, 

die gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung über 

Folterwaren über Genehmigungsanträge entscheidet; 

9. Antragsteller � Bei Ausfuhren: 

jede natürliche oder juristische Person, die 

Vertragspartner des Empfängers in einem Land ist, in 

das die Güter ausgeführt werden, und die befugt ist, 

zum Zeitpunkt der Entgegennahme der Zollanmeldung 

über die Verbringung von dieser Verordnung über 

Folterwaren unterliegenden Gütern aus dem Zollgebiet 

der Gemeinschaft zu entscheiden; wurde kein 

Ausfuhrvertrag geschlossen oder handelt der 

Vertragspartner nicht in eigenem Namen, so ist 

ausschlaggebend, wer die Versendung der Güter aus 

dem Zollgebiet der Gemeinschaft tatsächlich bestimmt; 

� wenn bei solchen Ausfuhren nach dem Ausfuhrvertrag 

die Verfügungsrechte über die Güter einer außerhalb 

der Gemeinschaft niedergelassenen Person zustehen, 

die in der Gemeinschaft niedergelassene Vertragspartei; 

� bei Leistung technischer Hilfe in Drittländern die 
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natürliche oder juristische Person, die die Leistung 

erbringen wird. (Umfasst nur Spezialfälle für historisch 

wertvolle Waren für Ausstellungen)  

10. Folterwaren Die in der Verordnung über "Güter, die zur Vollstreckung 

der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 

Strafe verwendet werden könnten" bezeichneten Güter 

werden für Zwecke dieser Zolldokumentation einfach als 

"Folterwaren" bezeichnet. 

 

1. Ausfuhr 

1.0. Allgemeine Vorschriften 

Ausfuhr im Sinne dieser Zolldokumentation bezeichnet jede Verbringung von Gütern aus dem 

Zollgebiet der Gemeinschaft, einschließlich der Verbringung von Gütern, für die eine 

Zollanmeldung abzugeben ist, und der Verbringung von Gütern nach Lagerung in einer 

Freizone des Kontrolltyps I oder einem Freilager im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 

2913/92. 

Für die Zwecke der Durchführung der Verordnung über Folterwaren werden Ceuta, 

Helgoland und Melilla als Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft behandelt. Das bedeutet, 

dass die Verbringung von Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft nach Artikel 3 Absatz 

1 ZK in diese Gebiete keine Ausfuhr im Sinne der Verordnung über Folterwaren darstellt. 

Freizonen des 

Kontrolltyps I 

Das sind solche, bei denen sich die Kontrollen im wesentlichen auf eine 

vorhandene Umzäunung bezieht (Art. 168 ZK und Art. 799a ZK-DVO). 

Die Genehmigungsfrei-heit gilt daher bei Freizonen nur für Freizonen 

des Kontrolltyps I, da bei Freizonen des Kontrolltyps II die Zollkontrollen 

und Zollförmlichkeiten im Wesentlichen gemäß dem Zoll-Lagerverfahren 

durchgeführt (Art. 168a ZK und Art. 799b ZK-DVO) werden. 

 

1.1. Umfang der Maßnahme 

1. Ausfuhrverbot Waren 
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Güter, die außer zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zum 

Zwecke der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe keine praktische 

Verwendung haben. 

Medizinisch-technische Güter werden vom Verbot nicht erfasst.

  Warenkatalog zum Ausfuhrverbot 

� Güter, konstruiert für die Hinrichtung von Menschen, wie 

folgt: 

− Galgen und Fallbeile 

ex 4421 90 98, ex 8208 90 00 

− Elektrische Stühle zur Hinrichtung von Menschen 

ex 8543 89 95, ex 9401 79 00, ex 9401 80 00,  

ex 9402 10 00, ex 9402 90 00 

− Hermetisch verschließbare Kammern, zum Beispiel 

hergestellt aus Stahl oder Glas, konstruiert zur 

Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung von 

tödlichen Gasen oder Substanzen 

ex 9406 00 38, ex 9406 00 80 

− Automatische Injektionssysteme, konstruiert zur 

Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung einer 

letalen chemischen Substanz 

ex 8413 81 90, ex 9018 90 50, ex 9018 90 60,  

ex 9018 90 85 

� Güter, konstruiert, um auf Menschen Zwang auszuüben, 

wie folgt: 

− Elektroschock-Gürtel, konstruiert, um durch Abgabe 

von Elektro-schocks mit einer Leerlaufspannung größer 

als 10.000 V auf Menschen Zwang auszuüben 
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ex 8543 89 95 

2. Ausfuhrgenehmi-

gungserfordernis 

Waren 

Güter, die zum Zwecke der Folter und anderer grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

verwendet werden könnten. 

  Warenkatalog zum Ausfuhrgenehmigungserfordernis 

� Güter, konstruiert zur Fesselung von Menschen, wie folgt: 

− Zwangsstühle und Fesselungsbretter 

(Diese Nummer erfasst nicht Stühle, die für behinderte 

Personen konstruiert sind.) 

ex 9401 61 00, ex 9401 69 00, ex 9401 71 00, 

ex 9401 79 00, ex 9402 90 00, ex 9403 20 91, 

ex 9403 20 99, ex 9403 50 00, ex 9403 70 90, 

ex 9403 80 00 

− Fußeisen, Mehrpersonen-Fesseln, Fesseln und 

Einzelschellen oder Fesselarmbänder 

(Diese Nummer erfasst nicht normale Handschellen. 

Normale Handschellen sind Handschellen, deren 

Gesamtlänge einschließlich Kette, gemessen im 

geschlossenen Zustand vom Außenrand einer Schelle 

zum Außenrand der anderen Schelle zwischen 150 und 

280 mm beträgt und die nicht verändert wurden, um 

körperliche Schmerzen oder Leiden zu verursachen) 

ex 7326 90 98, ex 8301 50 00, ex 3926 90 99 

− Daumenschellen und Daumenschrauben, einschließlich 

gezackter Daumenschellen 

ex 7326 90 98, ex 8301 50 00, ex 3926 90 99 

� Tragbare Geräte, konstruiert zur Bekämpfung von Aus-



AH-4501 GZ BMF-010302/0021-IV/8/2007

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 9 

schreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz, wie 

folgt: 

− Tragbare Elektroschock-Geräte, einschließlich - aber 

nicht beschränkt auf - Elektroschock-Schlagstöcke, 

Elektroschock-Schilde, Elektroschocker (Paralyser) und 

Elektroschock-Pfeilwaffen die eine Leerlaufspannung 

größer als 10.000 V haben 

(Diese Nummer erfasst nicht Elektroschock-Gürtel wie 

in Nummer 1 bei Ausfuhrverbot beschrieben und 

auch nicht einzelne Elektroschock-Geräte, wenn diese 

von ihren Benutzern zu deren eigenem persönlichen 

Schutz mitgeführt werden) 

ex 8543 89 95, ex 9304 00 00 

� Substanzen zur Bekämpfung von Ausschreitungen und 

Unruhen oder zum Selbstschutz und zugehörige tragbare 

Ausbringungsausrüstung, wie folgt: 

− Tragbare Geräte zur Bekämpfung von Ausschreitungen 

und Unruhen oder zum Selbstschutz durch 

Verabreichung oder Ausbringung einer 

handlungsunfähig machenden chemischen Substanz 

(Diese Nummer erfasst nicht einzelne tragbare Geräte, 

selbst wenn diese eine chemische Substanz enthalten, 

wenn diese von ihren Benutzern zu deren eigenem 

persönlichen Schutz mitgeführt werden) 

ex 8424 20 00, ex 9304 00 00 

− Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) (CAS-Nr. 

2444-46-4) 

ex 2924 29 95 

− Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6) 

ex 2939 99 00 
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3. Kennzeichnung der 

Güter im Zolltarif 

Die betroffenen Waren sind im Zolltarif entsprechend 

gekennzeichnet. 

4. Bezug zu e-Zoll Die Maßnahme ist in e-Zoll integriert. 

5. Einreihung der 

Güter 

Die Einreihung der Güter erfolgt nach den Vorschriften der 

Kombinierten Nomenklatur. 

 

1.2. Verfahren bei Ausfuhr 

Ordnungsgemäß

e Genehmigung 

Bei der Erledigung der Zollformalitäten legt der Ausführer den 

ordnungsgemäß ausgefüllten Vordruck als Nachweis dafür vor, dass 

die für die Ausfuhr erforderliche Genehmigung erteilt wurde. 

Die Nummer der Genehmigung ist in der Anmeldung anzuführen. 

Übersetzung Wurde der Vordruck nicht in einer Amtssprache des Mitgliedstaats 

ausgefüllt, in dem die Zollformalitäten erledigt werden, so kann von 

dem Ausführer die Vorlage einer Übersetzung in eine solche 

Amtssprache verlangt werden. 

Geltung Die Genehmigungen für die Ausfuhr gelten gemeinschaftsweit. 

Die Gültigkeitsdauer beträgt drei bis zwölf Monate und kann um bis zu 

zwölf Monate verlängert werden. Die Gültigkeitsdauer ist auf dem 

Dokument ersichtlich. 

Zuständige 

Behörde 

Die in den einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zuständigen 

Behörden sind im Anhang (Pkt. 8.6.) zu dieser Arbeitsrichtlinie 

dargestellt, in Österreich ist dies: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle 

A-1011 Wien 

Stubenring 1 

Tel.: (+43) (0)1 71100 8327, Fax: (+43) (0)1 71100 8366 

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at 
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1.3. Ausfuhrdokumente 

Ausfuhrgeneh-

migung 

Die für die betreffende Ausfuhr erforderliche gültige Genehmigung. 

e-Zoll-Codierung: E990 

 

1.4. Ausnahmen und Sonderbestimmungen 

Güter und technische 

Unterstützung für 

Ausstellungen in Museen 

Gültige Genehmigung muss für die Abfertigung der 

Waren vorliegen. 

e-Zoll-Codierung: E990 

Medizinisch-technische 

Güter 

Für medizinisch-technische Güter besteht eine allgemeine 

Ausnahme vom Ausfuhrverbot, d.h. solche Güter werden 

von diesem Verbot generell nicht erfasst. 

e-Zoll-Codierung: 7911 

Friedenssicherungsmaß-

nahme oder 

Krisenmanagement-

operation 

Das Ausfuhrgenehmigungserfordernis gilt nicht für 

Ausfuhren in Drittländer, sofern die Güter von 

militärischem oder zivilem Personal eines Mitgliedstaats 

verwendet werden und dieses Personal an einer 

Friedenssicherungsmaßnahme oder 

Krisenmanagementoperation der EU oder der Vereinten 

Nationen in dem betreffenden Drittland oder an einer 

Operation teilnimmt, die auf der Grundlage eines 

Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im 

Bereich der Verteidigung durchgeführt wird. 

Die Zollbehörden und andere relevante Behörden haben 

das Recht, zu überprüfen, ob diese Voraussetzung erfüllt 

ist. Solange eine solche Überprüfung noch aussteht, darf 

die Ausfuhr nicht erfolgen. Ist aus den Dokumenten nicht 

eindeutig ersichtlich, dass eine entsprechende Operation 

vorliegt, so kontaktiert die Zollstelle das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
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e-Zoll-Codierung: Y907 

Verwendung durch 

Strafverfolgungs-

/Vollzugsbehörden 

Das Ausfuhrgenehmigungserfordernis gilt nicht für: 

� Ausfuhren in die nachfolgend aufgelisteten Gebiete 

der Mitgliedstaaten, die nicht Teil des Zollgebiets der 

Gemeinschaft sind, 

− Dänemark: 

Grönland; 

− Frankreich: 

Neukaledonien und Nebengebiete, 

Französisch-Polynesien, 

Französische Süd- und Antarktisgebiete, 

Wallis und Futuna, 

Mayotte, 

St. Pierre und Miquelon; 

− Deutschland: 

Büsingen. 

� sofern die Güter von einer Behörde verwendet 

werden, die sowohl im Bestimmungsland oder -gebiet 

als auch im Mutterland des Mitgliedstaats, zu dem das 

betreffende Gebiet gehört, Strafverfolgungs-

/Vollzugsbefugnisse hat. 

Die Zollbehörden haben das Recht, zu überprüfen, ob 

diese Voraussetzung erfüllt ist, und können beschließen, 

dass die Ausfuhr nicht erfolgen darf, solange eine solche 

Überprüfung noch aussteht. Ist aus den Dokumenten 

nicht eindeutig ersichtlich, dass eine entsprechende 

Behörde Empfänger bzw. Ausführer ist, so kontaktiert das 

Zollamt das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
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e-Zoll-Codierung: Y908 

Befreiungsbestimmungen 

der AußHV 2005 

Die Befreiungsbestimmungen des § 7 AußHV 2005 sind 

auf Folterwaren nicht anwendbar. 

Feststellungsbescheid Liegt bei der Abfertigung ein Feststellungsbescheid mit 

maßnahmenbefreiender Wirkung vor, so ist keine 

Genehmigung nach dieser Arbeitsrichtlinie erforderlich. 

Die Vorlage des Feststellungsbescheides ist keine 

Maßnahme im Sinne des Art. 235 ZK-DVO. 

e-Zoll-Codierung: 4FSB 

 

2. Einfuhr 

2.0. Allgemeine Vorschriften 

Einfuhr im Sinne dieser Zolldokumentation ist jede Verbringung von Gütern in das Zollgebiet 

der Gemeinschaft, einschließlich der vorübergehenden Lagerung, der Verbringung in eine 

Freizone oder ein Freilager, der Überführung in ein Nichterhebungsverfahren und der Über-

führung in den zollrechtlich freien Verkehr im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92. 

Hinweis: 

Der Begriff Einfuhr ist hier weiter als Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
nach ZK. 

Für die Zwecke der Durchführung der Verordnung über Folterwaren werden Ceuta, Helgo-

land und Melilla als Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft behandelt. Das bedeutet, dass die 

Verbringung von Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft nach Artikel 3 Absatz 1 ZK aus 

diesen Gebieten bzw. keine Einfuhr im Sinne der Verordnung über Folterwaren darstellt. 

2.1. Umfang der Maßnahme 

1. Einfuhrverbot Güter, die außer zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zum 

Zwecke der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe keine praktische 

Verwendung haben. 
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Medizinisch-technische Güter werden vom Verbot nicht erfasst.

Warenkatalog siehe Punkt 8.2. 

 Einfuhrgenehmigu

ngserfordernis 

(Spezialfall) 

Güter, die im Bestimmungsmitgliedstaat in den sie eingeführt 

werden, aufgrund ihrer historischen Bedeutung ausschließlich 

zum Zwecke der öffentlichen Ausstellung in einem Museum 

verwendet werden. 

Eine entsprechende gültige Genehmigung für die Waren ist 

erforderlich. 

e-Zoll-Codierung: Y905 

2. Kennzeichnung der 

Güter im Zolltarif 

Die betroffenen Waren sind im Zolltarif entsprechend 

gekennzeichnet. 

3. Bezug zu e-Zoll Die Maßnahme ist in e-Zoll integriert. 

4. Einreihung der 

Güter 

Die Einreihung der Güter erfolgt nach den Vorschriften der 

Kombinierten Nomenklatur. 

 

2.2. Verfahren bei Einfuhr 

Ordnungs-

gemäße 

Genehmigung 

Bei der Erledigung der Zollformalitäten legt der Einführer den 

ordnungsgemäß ausgefüllten Vordruck als Nachweis dafür vor, dass 

die für die Enfuhr erforderliche Genehmigung erteilt wurde. 

Die Nummer der Genehmigung ist in der Anmeldung anzuführen. 

Übersetzung Wurde der Vordruck nicht in einer Amtssprache des Mitgliedstaats 

ausgefüllt, in dem die Zoll-formalitäten erledigt werden, so kann von 

dem Einführer die Vorlage einer Übersetzung in eine solche 

Amtssprache verlangt werden. 

Geltung Die Genehmigungen für die Einfuhr gelten gemeinschaftsweit. 

Die Gültigkeitsdauer beträgt drei bis zwölf Monate und kann um bis zu 

zwölf Monate verlängert werden. Die Gültigkeitsdauer ist auf dem 

Dokument ersichtlich. 
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Zuständige 

Behörde 

Die in den einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zuständigen 

Behörden sind im An-hang zu dieser Arbeitsrichtlinie dargestellt, in 

Österreich ist dies: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle 

A-1011 Wien 

Stubenring 1 

Tel.: (+43) (0)1 71100 8327, Fax: (+43) (0)1 71100 8366 

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at 

 

2.3. Einfuhrdokumente 

Einfuhrgenehmi

gung 

Entsprechende gültige Genehmigung für die einzuführenden Waren. 

e-Zoll-Codierung: Y905 (für den Spezialfall)  

 

2.4. Ausnahmen und Sonderbestimmungen 

Befreiungsbestimmungen 

der AußHV 2005 

Die Befreiungsbestimmungen des § 7 AußHV 2005 sind 

auf Folterwaren nicht anwendbar. 

Feststellungsbescheid Liegt bei der Abfertigung ein Feststellungsbescheid mit 

maßnahmenbefreiender Wirkung vor, so ist keine 

Genehmigung nach dieser Arbeitsrichtlinie erforderlich. 

Die Vorlage des Fest stellungsbescheides ist keine 

Maßnahme im Sinne des Art. 235 ZK-DVO. 

e-Zoll-Codierung: 4FSB 
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3. Durchfuhr 

Keine Genehmigung ist jedoch erforderlich für Güter, die durch das Zollgebiet der Gemein-

schaft lediglich durchgeführt werden, also Güter, die nicht einer anderen zollrechtlich zuläs-

sigen Behandlung oder Verwendung als dem externen Versandverfahren gemäß Artikel 91 

der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zugeführt werden, einschließlich der Lagerung von 

Nichtgemeinschaftswaren in einer Freizone des Kontrolltyps I oder einem Freilager. 

Bei anderen Gütern als solchen, "die durch das Zollgebiet der Gemeinschaft lediglich durch-

geführt werden" gelten die Bestimmungen über die Ein- und Ausfuhr. 

Freizonen des 

Kontrolltyps I 

Das sind solche, bei denen sich die Kontrollen im wesentlichen auf eine 

vorhandene Umzäunung bezieht (Art. 168 ZK und Art. 799 Buchst. a ZK-

DVO). Die Genehmigungsfrei-heit gilt daher bei Freizonen nur für 

Freizonen des Kontrolltyps I, da bei Freizonen des Kontrolltyps II die 

Zollkontrollen und Zollförmlichkeiten im Wesentlichen gemäß dem Zoll-

Lagerverfahren durchgeführt (Art. 168a ZK und Art. 799 Buchst. b ZK-

DVO) werden. 

 

4. Innergemeinschaftliche Verbringung 

Keine Beschränkung. 

5. Vermittlung 

Keine Beschränkung. 

6. Beschlagnahme 

6.1. Beschlagnahme 

Wird für Güter, die in den Güter-Listen aufgeführt sind, eine Zollanmeldung vorgelegt und 

wird bestätigt, dass für die vorgesehene Aus- oder Einfuhr keine Genehmigung nach 

Maßgabe der Verordnung über Folterwaren erteilt wurde, so beschlagnahmen die 

Zollbehörden die angemeldeten Güter und weisen auf die Möglichkeit hin, eine Genehmigung 

nach Maßgabe dieser Verordnung zu beantragen. 

Die Beschlagnahme erfolgt in diesen Fällen unmittelbar nach Artikel 10 Absatz 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 1236/2005. 
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6.2. Verwertung 

Wird binnen sechs Monaten nach der Beschlagnahme entweder keine Genehmigung bean-

tragt oder wird ein solcher Antrag von der zuständigen Behörde abgelehnt, so verfügen die 

Zollbehörden über die beschlagnahmten Güter nach Maßgabe des geltenden innerstaatlichen 

Rechts. 

Die betroffenen Zollbehörden kontaktieren zu diesem Zweck nach Ablauf von 6 Monaten das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle (Abtei-

lung C2/2), 1011 Wien, Stubenring 1, Tel.: 01 71100/8327 DW, Fax 01 71100/8386 DW, e-

Mail: post@c22.bmwa.gv.at). 

7. Strafbestimmungen 

Für Vergehen in Zusammenhang mit Militärgütern sind die Strafbestimmungen des § 37 Abs. 

1 Z 1 und Abs. 2 bis 6 AußHG 2005 anwendbar. 

Siehe dazu die AH-1130 Strafbestimmungen, insbesondes die Ausführungen zu Punkt 1.1. Z 

1 und zu Punkt 2.1. 

8. Anhänge 

8.1. Änderungsübersicht 

Stand Änderungen 

26. März 2007 Neugliederung der Arbeitsrichtlinie, 

Anpassung an e-Zoll, 

Einführung der Beschlagnahme- und Verwertungsvorschriften 
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8.2. Behörden der Mitgliedstaaten (Art. 8 und 11 der VO) 
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NIEDERLANDE 
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VEREINIGTES KÖNIGREICH 

Einfuhr von in Anhang II aufgeführten Gütern: 

 

Ausfuhr von in Anhang II oder III aufgeführten Gütern und Bereitstellung technischer Hilfe 

im Zusammenhang mit den in Anhang II aufgeführten Gütern gemäß Artikel 3 Absatz 1 und 

Artikel 4 Absatz 1: 

 

 

Anschrift für Mitteilungen an die Kommission 
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